Dauergrünland erhalten, Verbuschung, Verwaldung und Verödung verhindern

Cross Compliance (sprich: cross complaiens) bedeutet) nicht die Einführung neuer Verpflichtungen im Zuge der EU-Agrarreform. Es handelt sich vielmehr um Vorschriften, die bereits jetzt von allen Landwirten beachtet werden müssen. Allerdings kommt es ab 1. Jänner 2005 bei Nichteinhaltung der Cross Compliance-Bestimmungen zu Kürzungen oder sogar zu einer Streichung von Direktzahlungen und Betriebsprämie. 

Guter Zustand

Die Landwirte sind verpflichtet, alle landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere auch jene, die stillgelegt oder aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen werden, in einem „guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“ zu erhalten. In der österreichischen Invekos-Umsetzungs-Verordnung 2005 werden dabei die einzuhaltenden Standards, entsprechend den Vorgaben der Europäischen Gemeinschaft, näher festgelegt:

• Ackerland, das nicht für die landwirtschaftliche Produktion verwendet wird, muss eine Begrünung aufweisen und über die Vegetationsperiode gepflegt werden.

• Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, die durchgefroren, wassergesättigt oder überschwemmt sind, sowie bei geschlossener Schneedecke, darf keine Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Maschinen erfolgen.

• In Gewässernähe (zehn Meter zu Seen, fünf Meter zu Flüssen) ist die Bodenbearbeitung verboten (mit Ausnahme der Neuanlage von Abstandstreifen).

• Terrassen dürfen nicht beseitigt werden, das heißt, keine aktive Zerstörung.

• Stroh auf Stoppelfeldern darf nicht abgebrannt werden.

• Die Fläche muss durch entsprechende Pflegemaßnahmen in einem zufrieden stellenden agronomischen Zustand erhalten werden. Verbuschung, Verwaldung und Verödung der Flächen sind zu verhindern. Höchstens 50 Prozent der Fläche (dabei werden Hutweiden, Bergmähder, Streuwiesen und Almen, für die spezifische Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Öpul und Ausgleichszahlung/AZ bestehen, nicht dazugezählt) können dabei durch Häckseln als Mindestpflegemaßnahme gepflegt werden. Auf den übrigen Flächen muss der jährliche Aufwuchs durch Ernten oder Beweiden genutzt werden (außer die Ernte ist wegen Hagel, Überschwemmung, Vermurung usw. wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll).

• Naturschutzrechtlich besonders geschützte Landschaftselemente (Naturdenkmale) dürfen nicht beseitigt werden.

Die vorgenannten Standards gelten dann nicht, wenn durch besondere Bewilligungen oder Auflagen Abweichendes vorgegeben wird (zum Beispiel Genehmigung zum Abbrennen von Stroh auf  Stoppelfeldern).

Dauergrünland erhalten

Da die Zahlungsansprüche mit jeder landwirtschaftlichen Fläche, unabhängig von der konkreten Nutzungsform als Grünland oder Ackerland  (das heißt auch zu Ackerland umgebrochenes Grünland) – ausgenommen Dauerkulturen, Obst, Gemüse, Speisekartoffeln – genutzt werden können, muss die Erhaltung des Dauergrünlandes besonders sichergestellt werden (siehe Kasten „Was Dauergrünland ist“).

Basis dafür ist das Dauergrünland des Jahres 2003. Nimmt das Verhältnis des Dauergrünlandes zur landwirtschaftlichen Nutzfläche des Jahres 2003 ab, so hat der Mitgliedsstaat eine vorherige Genehmigung des Grünlandumbruchs vorzuschreiben, bei mehr als zehn Prozent Abnahme ist das umgebrochene Dauergrünland anteilsmäßig wieder in Dauergrünland rückzuverwandeln.

Will ein Landwirt Grünland umbrechen (dabei auf bestehende Öpul-Umbruchsgrenzen und -auflagen achten!), muss er dies im Mehrfachantrag melden (durch Änderung der Feldstücknutzungsart von „G“ auf „A“). Dieses Meldesystem gilt nur, so lange noch keine entsprechende Abnahme des Dauergrünlandes festgestellt wird (danach wird auf das Genehmigungsverfahren beziehungsweise die Wiederanlage von Dauergrünland umgestellt).

Zu beachten sind weiter die absoluten Umbruchsverbote:

• Gewässerrandstreifen (zehn Meter zu Seen, fünf Meter zu Flüssen) dürfen nicht umgebrochen werden.

• Auf Hanglagen mit einer Neigung von mehr als 15 Prozent ist nur zulässig:

- ein Tausch von Grünland mit landwirtschaftlichen Flächen oder 

- ein Umbruch von Grünland zur Anlage von Dauerkulturen (wie Obst oder Weingärten) oder

- ein Umbruch von höchstens 0,5 Hektar Grünland pro Betrieb, wenn der Dauergrünlandanteil des Betriebes mehr als 80 Prozent beträgt. Hutweiden, Bergmähder, Streuwiesen und Almen werden dabei beim Grünlandanteil  nicht eingerechnet.

Eine umweltgerechte Aufforstung von Dauergrünland ist jederzeit möglich, die Fläche gilt dann als Wald und unterliegt den Bestimmungen des Forstgesetzes.

Wird entgegen einem absoluten Umbruchsverbot Dauergrünland umgebrochen oder ein Umbruch nicht gemeldet, liegt ein CC-Verstoß vor.

CC bei Öpul und Ausgleichszulage

Die Maßnahmen der so genannten zweiten Säule in der Gemeinsamen Agrarpolitik (Ländliche Entwicklung wie Öpul, Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete oder Investitionsförderung) unterliegen bis zum Ende dieser Programmplanungsperiode (bis Ende 2006) noch nicht der Cross Compliance, sodass bei einem allfälligen CC-Verstoß zwar die Direktzahlungen, nicht aber die Förderungsgelder aus der zweiten Säule gekürzt werden. 

Für die Ländliche Entwicklung bleibt derzeit die gute landwirtschaftliche Praxis als Mindestmaßstab maßgeblich (das heißt, ein festgestellter Verstoß gegen die gute landwirtschaftliche Praxis kann zu einer Verwaltungsstrafe führen). Für die neue Programmplanungsperiode ist aber davon auszugehen, dass dann auch das Cross Compliance-System maßgeblich  werden wird.
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Was Dauergrünland ist

Dauergrünland liegt vor bei Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden  und mindestens fünf Jahre nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebes sind. Damit werden auch Wechselwiesen, wenn sie fünf Jahre ununterbrochen als Wechselwiese genutzt werden, zu Dauergrünland.

